
Allgemeine Erklärung der

MENSCHENRECHTE
Resolution 217 A (III)

der Vereinten Nationen
vom 10. Dezember 1948

Artikel 16

Heiratsfähige Männer und 
Frauen haben ohne jede 

Beschränkung auf Grund der 
Rasse, der Staatsangehörig-

keit oder der Religion das 
Recht, zu heiraten und eine 

Familie zu gründen. 
Sie haben bei der 

Eheschließung, während der 
Ehe und bei deren Auflösung 

gleiche Rechte.
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